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Umgang mit Corona in Gefängnissen 

Offener Brief vom 23. Dezember 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 23. Dezember 2021, das am 3. Januar.2022 in der Senatsver-

waltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung eingegangen ist, antworte ich Ihnen stellvertretend für 

die Senatorin und die Berliner Justizvollzugsanstalten. 

 

Die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung beschließt gemeinsam mit den Justiz-

vollzugsanstalten, in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Gesundheitsämtern, die in den Justiz-

vollzugsanstalten umgesetzten Infektionsschutzmaßnahmen zur Eindämmung von Infektionen mit dem 

SARS-CoV-2-Virus. Dabei findet die besondere Situation der Justizvollzugsanstalten als Gemeinschafts-

unterkünfte Beachtung, in denen eine Ausbreitung des Virus durch das enge Zusammenleben von vielen 

Personen begünstigt wird. Zudem befinden sich unter den Inhaftierten der Berliner Justizvollzugsanstal-

ten zahlreiche als vulnerabel einzuschätzende Personen, die es besonders zu schützen gilt. Aufgrund 

dessen gelten für die Inhaftierten an den Fallzahlen innerhalb und außerhalb der Justizvollzugsanstalten 

orientierte Infektionsschutzmaßnahmen, die regelmäßig durch die Senatsverwaltung evaluiert und auf 

ihre Rechtmäßigkeit und Vertretbarkeit geprüft werden. Grundsätzlich werden die Inhaftierten, Bediens-

teten und Besuchenden über die bewährten Hygienemaßnahmen (AHA+L) aufgeklärt und zu deren Ein-

haltung angehalten. 
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Die Senatsverwaltung ist bemüht, diese Entscheidungen gegenüber den Inhaftierten und Bediensteten 

sowie der Öffentlichkeit transparent und verständlich zu machen. Aus diesem Grund sendete die Sena-

torin Frau Prof. Dr. Kreck im Januar 2022 ein Schreiben an alle Inhaftierten und Sicherungsverwahrten 

der Berliner Justizvollzugsanstalten und bezog Stellung zu den geltenden Infektionsschutzmaßnahmen. 

 

Bezüglich Ihrer in Ihrem Schreiben geforderten Maßnahmen können wir antworten, dass alle Maßnah-

men, die geltendem Recht und den gesetzlichen Grundlagen entsprechen, umgesetzt werden bzw. eine 

Umsetzung geprüft wird. Dazu gehört, dass Inhaftierte und Sicherungsverwahrte über den gesamten 

Zeitraum der Pandemie Besuch erhalten oder über Skype und Telefon Kontakt aufnehmen konnten. Bei 

Auftreten eines Infektionsgeschehens innerhalb der Justizvollzugsanstalten werden groß angelegte 

Pool-PCR-Testungen durchgeführt werden, um weitere Infektionen einzudämmen. Inhaftierte mit einem 

vollständigen Impfschutz gemäß den RKI-Richtlinien erhalten im Fall einer Quarantäne eine Lohnfort-

zahlung. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Ebenauer 


